
Die Einführung der Zusatzbezeichnung „Ärzt-
liches Qualitätsmanagement“ wurde durch
die Kammerversammlung am 4.05.2002 be-
schlossen und am 23.10.2002 im Amtsblatt
des Landes Brandenburg veröffentlicht. An-
träge zur Anerkennung der neuen Bezeich-
nung können damit ab sofort gestellt werden.
Die Weiterbildungsordnung der Landesärzte-
kammer Brandenburg vom 11. November
1995 und die zugehörigen Richtlinien über
den Inhalt der Weiterbildung wurden wie folgt
ergänzt:

Weiterbildungsordnung der 
Landesärztekammer Brandenburg

Abschnitt II, Bereiche (Zusatzbezeichnungen)
2.21. Ärztliches Qualitätsmanagement

Definition:
Ärztliches Qualitätsmanagement umfasst die
Methoden, Analyse und Bewertung medizi-
nischer Versorgung und deren Anwendung
sowie die Methoden zur Einführung und
Evaluierung von Maßnahmen zur konti-
nuierlichen Verbesserung der Versorgungs-
qualität in Klinik und Praxis.

Weiterbildungszeit:
1. Nachweis einer mindestens 5-jährigen

ärztlichen Tätigkeit oder Anerkennung für
ein Gebiet.

2. Teilnahme an einem Kurs über ärztliches
Qualitätsmanagement von 200 Stunden
Dauer 

Weiterbildungsinhalt:
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonde-
rer Kenntnisse und Erfahrungen im Manage-
ment der Qualitätssicherung aus ärztlicher
Sicht, die über die im Gebiet aufgeführten In-
halte hinausgehen. Hiervon umfasst werden
Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen der
Qualitätssicherung, der Methoden zur Mes-
sung, Analyse und Bewertung medizinischer
Versorgung sowie der Methoden zur Ein-
führung und Evaluierung von Maßnahmen
zur Verbesserung vorhandener Qualitäts-
standards in Klinik und Praxis.

Richtlinien über den Inhalt 
der Weiterbildung

Abschnitt II, Bereiche (Zusatzbezeichnungen)
2.21. Ärztliches Qualitätsmanagement

1. Erwerb der in der Weiterbildungsord-
nung aufgeführten Weiterbildungsinhalte.

2. Teilnahme an einem Kurs von insgesamt
200 Stunden Dauer gemäß den Empfeh-
lungen zur inhaltlichen und zeitlichen 
Gestaltung der im Curriculum Qualitätssi-
cherung der Bundesärztekammer vorge-
sehenen Kurse.

Durch diese Beschlüsse sollen diejenigen 
Kollegen, die sich intensiv mit Qualitäts-
sicherungsfragen auseinandergesetzt haben,
die Möglichkeit erhalten, diese Qualifikation
nach außen hin darzulegen.

Die Glaubwürdigkeit der in diesem Bereich
arbeitenden Ärzte im unmittelbaren Arbeits-
umfeld sowie gegenüber anderen Institutio-
nen und Personen im Gesundheitswesen ist
entscheidend mit dem Nachweis der ent-
sprechenden Qualifikation verknüpft. Die
Zusatzbezeichnung soll die Qualifikation
der Ärzte hervorheben, die Chancen für Me-
diziner erhöhen und einem weiteren Abbau
des Einflusses der Ärzte im Gesundheitswe-
sen entgegenwirken. 

Anträge auf Erteilung der Zusatzbezeich-
nung „Ärztliches Qualitätsmanagement“
richten Sie bitte an das Referat Weiterbil-
dung der Landesärztekammer Brandenburg.

Bei Fragen können Sie sich auch an
Dr. med. Wolf Schmidt wenden:
Ärztliche Qualitätssicherung
Tel. (0355) 7 80 10 31
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